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Umwelt/Boden/Wasser

Pravention im System der
Gebaudeversicherungen:
Risikosteuerung im Verbund

Allein die &ffentliche Hand mit ihrer Verantwortung fur den Schutz vor Naturgefah-
ren ist im Verbund mit Institutionen wie den Kantonalen Geb&udeversicherungen
(KGV) in der Lage, die zur Elementarschadenprévention und -versicherung notwendi-
gen Krafte zu bdndeln und im Risikomanagement zu integrieren. Der Einzelne han-
delt bei der Elementarschadenpravention aufgrund unterschiedlicher Bedrohungsla-
gen, Wahrnehmung und Empfindlichkeit in der Vorbeugung und bei der Versicherung
grundsatzlich individuell. Es entsteht keine genligende Sclidaritat. Dies zeigen die Ver-
haltnisse in Landern mit freier Versicherungswahl, wo in geféhrdeten Gebieten nur
sehr teure oder sogar keine Deckung erhaltlich ist. Die Folgen sind hohe Prémien und
Selbstbehalte sowie fehlende Deckung bis hin zum Marktversagen und subsididrer
Staatshaftung. Gleicherweise verkdme ohne 6ffentlichen Zwang die Elementarscha-
denpravention bestenfalls zum individuellen Vorbeugeinstrument ohne gesellschaft-
lich-solidarische Bezlige. Das System von Sichern und Versichern der Kantonalen Ge-
baudeversicherungen fihrt hingegen zu geschlossenen, vollstdndigen Risikogemein-
schaften und ermdéglicht integrales Risikomanagement mit Zusammenfassung von
Schadenverhitung, Schadenbekdmpfung und Neuwertversicherung' unter einheitli-
cher Leitung. Alle Risiken finden in diesem volkswirtschaftlich ergiebigen System
Deckung zu glnstigen Kosten.

Seuls fes pouvoirs publics, forts de leur responsabilité potir la protection des dangers
naturels, sont en mesure, en commun avec des institutions telles que les assurances
incendies cantonales de concentrer les forces nécessaires pour la prévention et l'assu-
rance des dégéts naturels et de les transposer dans une gestion intégrale des risques.
Uindividu agit de facon individuelle dans la prévention des dégéts naturels en fonc-
tion de diverses situations de danger, de perception et de sensibilité en matiére de
prévention et d‘assurance. Il n’y a pas assez de solidarité. Ce contexte est démontré
dans les pays ou il existe le libre choix de 'assurance et oli dans les régions menacées
il n’est pas possible d’avoir une couverture ou alors qu’a des colts excessifs. If en ré-
sulte des primes et des franchises trés élevées ainsi gue le manque voire I'absence de
couverture qui peut aller jusqu’a I'effondrement du marché avec responsabilité sub-
sidiafre de I'Etat. Dans ces conditions, la prévention contre les dangers naturels de-
viendrait, sans contrainte publique, un simple instrument de prévention individuel sans
rapport avec une solidarité sociale. Le systéme de protection et d’assurance des éta-
blissements cantonaux d’assurance immobifiére garantit cependant des communautés
de risque complétes et globales et permet sous une conduite générale la gestion in-
tégrale des risques comprenant la prévention des dégéts, /a lutte contre ceux-ci ainsi
que l'assurance a neuf. Tous ces risques sont englobés dans un systéme de couvertu-
re économiquement favorable et & des prix modérés.
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1. Vorbeugung gegen
Naturgefahren und
Elementarschadenversi-
cherung sind 6ffentlich-
rechtliche Aufgaben

Risikovermeidung, -verhinderung und

-verminderung sowie die Versicherungim

Elementarschadenbereich sind &ffentlich-

rechtliche, gemeinschaftliche Aufgaben,

weil

® zumeist Kollektive in ausgedehnteren
Gebieten durch Naturgefahren bedroht
sind;

e die Gefdhrdungen von Gebieten aus-
gehen, welche ausserhalb des bedroh-
ten Gebietes liegen und daher von den
Betroffenen nicht direkt beeinflusst
werden kénnen;

¢ schadenverhiitende Massnahmen im
Gelénde technisch und finanziell die
Moglichkeiten Einzelner oder auch von
Versicherungsgesellschaften  Uberstei-
gen (z.B. Lawinenverbauungen);

s die individuelle Einsicht fr schadenver-
hitende Massnahmen am Einzelobjekt
(z.B. verstarkte Bauweise) geringist und
diese daher verfligt werden mussen,
dies auch im Hinblick auf eine Risikoni-
vellierung innerhalb der Solidargemein-
schaft;

® Schadenvermeidung und solidarische
Versicherungsvorsorge nur durch kol-
lektive, bindende rechtliche Vorausset-
zungen umfassend organisiert werden
kénnen (z.B. Raumplanung/Gefahren-
zonenecrdnung).

2. Die Verbindung von
Sichern und Versichern
wirkt schadensenkend

2.1 Seit langem bewahrt: integrale
Schadenvorsorge

Durchgangig realisiert und bewahrt ist die
Integration von vorbeugendem Brand-
schutz, Feuerbekémpfung und Neuwert-
versicherung im System der Kantonalen
Gebaudeversicherungen. Durch ihre ge-
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Il potere pubblico & di per sé in grado, con la sua responsabilita per la protezicne dai
pericoli naturali — in collaborazione con istituzioni come gli stabilimenti cantonali
d'assicurazione (KGV) — di raggruppare le forze necessarie e di tramutarle in una ge-
stione integrale dei rischi. Nella prevenzione dei danni elementari, il singolo agisce a
titolo preventivo, secondo varie situazioni di minaccia, percezione e sensibilita, e a
titolo individuale nei confronti delle assicurazioni. Ciononostante non si raggiunge
abbastanza solidarieta. Nella libera scelta assicurativa, questo lo si denota nelle zone
pericolose, dove non si dispone di nessuna copertura o solo di una copertura molto
cara. |l risultato sono premi e franchigie alte, nonché una copertura carente oppure
I'insuccesso del mercato e la responsabilita sussidiaria dello Stato. Tuttavia, senza un
obbligo pubblico la prevenzione dei danni elementari diventerebbe uno strumento
preventivo, senza riferimenti di solidarieta sociale. Invece, il sistema di assicurazione
delle imprese comuni degli stabilimenti cantonali d’assicurazione genera delle comu-
nita di rischio completo e consente un’esaustiva gestione del rischio, in cui sono ab-
binati la prevenzione dei danni, la lotta contro i sinistri e |'assicurazione del valore a
nuovo. Tutti i rischi sono vantaggiosamente coperti in questo sistema alquanto red-
ditizio.

Abb. 1: Sichern und Versichern:
Pravention, Intervention und Versi-
chern werden im Rahmen von Versi-
cherungspflicht und Pflichtversiche-
rung von der Kantonalen Gebaude-
versicherung integral durchgefihrt.

setzliche Verfligungsgewalt im Bereich
des vorbeugenden Brandschutzes und die
Forderung, Flhrung und Qualitatsken-
trolle der Wehrdienste haben die Gebau-
deversicherungen in ihren Wirkungsge-
bieten die Mdglichkeit zur weitreichen-
den Risikosteuerung. Die Zusammenfas-
sung von Sichern und Versichern unter
einheitlicher Leitung der Kantonalen Ge-
baudeversicherungen schléagt sich in
Schadenintensitaten nieder, die deutlich
tiefer liegen als in Kantonen ohne &f-
fentlich-rechtliche Gebaudeversicherung.
Vorbeugenistoffensichtlich nicht nur bes-
ser, sondern auch billiger als heilen.

2.2 Elementarschadenpravention als
Zukunftsaufgabe

Im Elementarschadenbereich funktionie-
ren ahnliche Mechanismen. Bund, Kan-
tone und Gemeinden tragen die Verant-
wortung flr den Schutz von Leib und
Leben sowie des Eigentums vor Naturge-
fahren. In diesem Zusammenhang sind
die Gebaudeversicherungen insbesonde-
re interessiert an risikogerechtem Hoch-
wasserschutz, rascher Fertigstellung von
Gefahrenkarten und einem Einbezug in
das Raumplanungsverfahren. So haben
bereits heute einzelne Gebaudeversiche-
rungen im Raumplanungsverfahren die
Aufgabe, Bauvorhaben in den gesetzlich
ausgeschiedenen Gefahrenzonen einer
besonderen Prifung zu unterziehen. Sie
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kénnen flr Bauten in Zonen geringer Ge-
fahrdung (blaue Zone) Versicherungsaus-
schlUsse, allenfalls Zusatzprémien oder
Auflagen verfligen (z.B. verstarkte Bau-
weise). Sie erlassen entsprechende tech-
nische Normen. Neubauten in Zonen ho-
her Gefahrdung (rote Zonen) sind faktisch
unmdglich; standortgebundene neue
Bauwerke oder wertvermehrende Investi-
tionen an bestehenden Bauten in der
roten Zone sind Ublicherweise flr die
spezifischen Bedrohungen aus der Versi-
cherung ausgeschlossen. Mit diesen Ver-
fahren wird gewissermassen «versiche-
rungstechnisch» der Sinn von Hochwas-

Das schadensenkende System wird im
Verursacherprinzip durch die Hausei-
gentimer selbst finanziert. Es bean-
sprucht keine 6ffentlichen Mittel oder
Garantien.

serschutzmassnahmen umgesetzt, indem
die Bebauung in Gefahrenzonen verhin-
dert, bzw. Risiken durch adaquate Bau-
weise vermindert werden. Dadurch wer-
den Menschen vor Naturgefahren und die
Solidargemeinschaft der Versicherten vor
Uberhohten Risiken und damit hohen Pra-
mien geschitzt.

Fur Siedlungsgebiete mit speziellen Uber-

Verfahren

Raumplanung (Volk/Parlament)

Gefahrenzone (Fachkommissionen)
(«rot = Bauverbot»/«blau = Auflagen»)

Prifung von Bauvorhaben

Zuschlagspramien/bauliche Auflagen

Objektschutzempfehlungen

Ziele

Menschen und Werte schitzen

Schutz Solidargemeinschaft
vor Uberh&hten Risiken

tiefe Pramien

Mittel fUr Préavention

Abb. 2: Die Einbindung der Gebaudeversicherungen in die Raumplanung und
den Objektschutz am Beispiel der Gebaudeversicherung Graubiinden.
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schwemmungs- oder anderen gravitati-
ven Risiken, die nicht in den erwahnten,
raumplanerisch fixierten roten oder blau-
en Gefahrenzonen erfasst sind, haben die
Kantonalen Gebaudeversicherungeneine
spezielle Wegleitung zum Objektschutz
verfasst. Diese gibt Hauseigentiimern und
Gemeinden technische Hinweise fir die
Vermeidung von Schaden durch Lawinen,
Hochwasser, Rutschungen, Murgdnge
und Steinschlag.

Weitere Objektschutzrichtlinien im Berei-
che meteorologischer und seismischer
Naturgefahren befinden sich in Vorberei-
tung.

Kommt es trotz vorbeugender Massnah-
men zu Schadensereignissen, werden die
von den Gebdudeversicherungen mass-
geblich mitfinanzierten und gefUhrten
Wehrdienste rettend und schadenmin-
dernd eingesetzt. So stellt beispielsweise
die Gebadudeversicherung Graublnden
neben technischer und taktischer Unter-
stltzung in Elementarschadenstltzpunk-
ten Sandsackabfillanlagen und Schlamm-
absaugpumpen sowie Gerate fur den mo-
bilen Hochwasserschutz zur Verfligung,
die den Feuerwehren rasche und kosten-
senkende Abwehrmassnahmen bei Uber-
schwemmungen erlauben. Neuerdings
werden «Interventionskarten» erstellt,
welche auf Basis der Gefahrenkarten fur
verschiedene Prozesse phasenkonforme
Einsatzrichtlinien vorgeben. Entstehen
trotz  Prdventions- und Interventions-
massnahmen versicherte Schaden, so ent-

Abb. 4-6: Zignau 1868, 1927, 1987.

schadigt die Gebaudeversicherung diese
unter Anwendung einfacher, einsehbarer
Verfahren zum Neuwert.

Das gebaudebezogene Risikomanage-
ment wird in diesem System von Sichern
und Versichern von der Bedrohungsana-
lyse Uber die Einbindung in die Raumpla-
nung Praventionsmassnahmen und die
Schadenabwehr bis zur Wiederherstel-
lung integral wahrgenommen. Nach-
weisbar tiefe Schadenintensitdten besta-
tigen die schadensenkende Wirkung die-
ses hochentwickelten Systems mit Ver-
bindung von Massnahmen in der Flache,
raumplanerischen sowie Objektschutz-
massnahmen. Im besonders elementar-
schadengefahrdeten Kanton Graubln-
den liegt beispielsweise die Elementar-
schadenintensitat im Zehn-Jahresdurch-
schnitt (1997-2006) bei 10 Rappen je
Fr. 1000.— Versicherungssumme und da-
mit deutlich unter dem schweizerischen
Durchschnitt.

3. Solidaritat ermdéglicht
herausragende Leistungen

Der Einzelne ist nicht in der Lage, sich
wirksam gegen Elementarkatastrophen
zu schiitzen. Darum mussen raumplane-
rische Massnahmen, Flusslauf- und Lawi-
nenverbauungen etc. unter staatlicher
Hoheit durchgefihrt werden. Auch die
Versicherung ist nur im Rahmen vollstén-
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Abb. 3: Zignau (Gemeinde Trun), 18.
Juli 1987: Zavragia-Rufe (Bilder 3-6
aus: Hundert Jahre Gebaudeversiche-
rung in GraubUnden).

diger Risikogemeinschaften kostenglins-
tig organisierbar. Wére die Elementar-
schadenversicherung jedermann freige-
stellt, so versicherte sich der Gebirgsbe-
wohner tendenziell gegen Lawinen, je-
doch nicht gegen Uberschwemmungen,
der Talbewohner jedoch umgekehrt eher
gegen Uberschwemmungen, nicht aber
gegen Lawinen. Dieses an sich rationale
Verhalten wirkt einer Risikodiversikation
und -nivellierung entgegen. Eine frag-
mentische  Elementarschadenversiche-
rung ist einerseits wegen der mangelhaf-
ten Schadendeckung die letztlich zur sub-
sididren Staatshaftung fdhrt und der
kostensteigernden Risikoselektion prob-
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den Kantonalen Gebaudeversicherungen
gedeckt. Eine Bewdhrungsprobe dieses
Ausmasses hatten die 19 dffentlich-recht-

'I-'ﬁlgleihnlﬂ: &i&kiuﬂl‘uﬂt gegen grovitative
Matmwrgetahren

sich dan

royeanailt

Recommondations = Protection des objets contre
les dongers norurels grovitorionnels

Abb. 7: Wegleitung Objektschutz gegen gravitative Naturgefahren (Bezug:
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen, Postfach, 3001 Bern).

lematisch. Anderseits bietet sie keine ge-
nlgende Basis flr wirkungsvolle Vorsor-
ge, z.B. fUr die Durchsetzung von Gefah-
renzonen und deren Freihaltung oder ri-
sikogerechte Bebauung.

Die Kantonalen Gebaudeversicherungen
bilden in sich geschlossene, vollstandige
Risikogemeinschaften, innerhalb derer al-
le Risiken zu angemessenen Bedingungen
Deckung finden. Im kantonalen Solidari-
tatsverbund werden durch die einzelnen
KGV die Pravention organisiert und die
«normalen» Schadenfélle autonom und
selbstverantwortlich abgewickelt. Rick-
versicherungsdeckung «nach Mass» be-
ziehen die Kantonalen Gebaudeversiche-
rungen bei ihrem Interkantonalen Rick-
versicherungsverband (IRV). Zusatzlich
haben sie mit der Interkantonalen Risiko-
gemeinschaft Elementar (IRG) ein Uber-
kantonales Instrument zum Katastro-
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phenschutz geschaffen, das in Europa
einmalig ist.

Die Praventionsstiftung der Kantonalen
Gebaudeversicherungen ergénzt die Pra-
ventionsarbeit der Kantonalen Gebaude-
versicherungen und ihrer Gemeinschafts-
organisationen im langfristigen und
grossflachigen Bereich. Sie erfillt mit ih-
rer Tatigkeit eine strategische Aufgabe,
die im Hinblick auf risikorelevante Ele-
mentarschadenszenarien von entschei-
dender Bedeutung ist. Letztlich zielt die
Stiftung auf eine Senkung der Elemen-
tarschaden ab.

Die Katastrephenjahre 1999 und 2005
haben die Wirksamkeit der &ffentlich-
rechtlichen Gebdudeversicherung auchin
Annahmesituationen nachdricklich be-
wiesen: flr diese beiden Katastrophen-
jahre wurden gesamthaft gegen zwei Mil-
liarden Franken Elementarschaden von
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lichen Gebaudeversicherungen noch nie
zu bestehen. Die versicherten Elementar-
schaden im Gebiete der Gebaudeversi-
cherungen wurden zum vollen Neuwert
vergUtet, d.h. ohne obere Limitierung je
Ereignis. Keine Gebaudeversicherung ist
dadurch in Not geraten — das System der
offentlich-rechtlichen Gebdudeversiche-
rungen hat der wiederholten Zerreisspro-
be standgehalten!

4. Integrales Risiko-
management dank
Versicherungspflicht und
Pflichtversicherung

Es gibt in Europa kein anderes Land, das
die immer drangender werdenden Fragen
der Elementarschadenversicherung und
-vorbeugung in einem derart wirkungs-
vollen Dreieck von Pravention, Férderung
der Interventionskréfte und unbegrenzter
Neuwertversicherung aufgehoben weiss.
Die L&sung mit &ffentlich-rechtlichen Ge-
baudeversicherungen ist einmalig, leis-
tungsfahig und kostengiinstig. Sie fordert
durch die Eigenverantwortung jeder Ge-
baudeversicherung bis zu einer Gross-
schadensgrenze die Vorbeugung und er-
mdglicht die hohen Beitrage an die Feu-
erwehren. Sie beansprucht erst im
Katastrophenbereich eine weitergehende
Solidaritat. Voraussetzung fur das Funk-
tionieren dieses Systems ist ein straff ge-
flhrtes Obligatorium, welches die inner-
kantonale Solidaritat sichert. Nur im &f-
fentlich-rechtlichen Kontext ist die
vorausschauende,  schadenmindernde
Solidaritdt dauernd organisierbar. Die
Grundlage der konsequenten Pravention
ist die Zusammenfassung aller Risiken bei
einem Versicherer, also eine Monopol-
stellung, welche das Interesse an genu-
gender Vorsorge bei einer Stelle blindelt.
Unter diesen Voraussetzungen kann der
Monopolversicherer den Mitteleinsatz
zwischen Pravention und Schadenzah-
lungen risikosteuernd optimieren. Mono-
pol und Obligatorium, erganzt durch die
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Zusammenfassung des vorbeugenden Brand-und Ele-
mentarschadenschutzes, der Feuerwehrflihrung und
-férderung und der Versicherung unter einheitlicher
Leitung begrinden die Starke und Kostenginstigkeit
und damit den volkswirtschaftlichen Nutzen der &f-
fentlich-rechtlichen Kantonalen Gebaudeversicherun-
gen.

5. Das System von Sichern und
Versichern hat Zukunft

Rechtlich und politisch ist die heutige Organisation der
offentlich-rechtlichen Gebaudeversicherungen in der
Schweiz anerkannt und abgesichert, dies insbeson-
dere nach den grossen Leistungen in den Jahren 1999
und 2005 sowie einem Bundesgerichtsurteil, das un-
ter anderem die grosse Ergiebigkeit und die Wirk-
samkeit der Pravention hervorhebt. Ein Gutachten be-
statigt zudem die europarechtliche Haltbarkeit des Ge-
baudeversicherungssystems, dies trotz des faktischen
Monopolverbots in der EU. Dank der hoheitlichen T&-
tigkeit der KGV, vor allem im Bereiche der Schaden-
verhiitung, und ihrer solidarischen Ausrichtung sind
Monopol und Obligatorium mit der Dienstleistungs-
freiheit und dem EU-Wettbewerbsrecht vereinbar.

Die Gebaudeversicherungen versichern den Neuwert aller
Gebéude in ihrem Kantonsgebiet zu amtlich festgelegten
Werten gegen die wirtschaftlichen Folgen von Feuer,
Rauch und Hitze, Blitzschlag, Explosion; Sturmwind, Ha-
gel, Hochwasser, Uberschwemmung, Lawinen, Schnee-
druck, Erdrutsch und Rufen/Muren, Steinschlag/Felssturz.
Grundsétzlich ausgeschlossen sind Erdbebenschiden; es
besteht jedoch eine Pooldeckung im Umfang von zwei
Milliarden Franken.

Literatur:

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen: Wegleitung
Objektschutz gegen gravitative Naturgefahren.

M. Hilfiker, M. Fischer, M. Weidmann: Hundert Jahre Ge-

baudeversicherung in GraublUnden 1907-2007: Vordenken
— Nachdenken.

Dr. Markus Fischer

Prasident VKF und Direktor GVG
Gebaudeversicherung Graublinden GVG
Ottostrasse 22

CH-7001 Chur
markus.fischer@gvg.gr.ch

0 MOTOROLA

COMMUNICAtIOMEVEEYUVIITETE

moitcom

communication solutions

Motcom Communication AG
Max Higger-Strasse 2 - 8048 Ziirich
T +41 (0)44 437 97 97

www.motcom.ch

Geomatik Schweiz 2/2008 69



	Prävention im System der Gebäudeversicherungen : Risikosteuerung im Verbund

